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Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exemplare ihrer Stellung­

nahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: 

Mag Heinz Vogler 

Beilagen 

Der Direktor: 

iA 

/~/4 
Dr Erich Csebrenyak 
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Datum 

2.12.1993 

Die Bundeskammer für Arbei"ter und Angestellte erhebt gegen 

die vorliegenden Entwürfe zum Bundes-Verfassungs- und zum Verwal­

tungsstrafgesetz hinsichtlich der Einführung eines Gnadenrechts im 

Verwaltungsstrafverfahren keine Einwendungen. Die neuerlichen Ent­

würfe zu diesem-Gegenstand tragen den bereits anläBlich des zum 

Erstentwurf im Vorjahr stattgefundenen Begutachtungsverfahrens von 

der Bundesarbeitskammer erhobenen Bedenken weitgehend Rechnung. 

Auch die vorliegende Novelle zum Verwaltungsstrafverfahrensgesetz 

stellt allerdings die Ausübung des Gnadenrechts auf das Vorliegen 

nicht näher determinierter "rücksichtswürdigerUmstände" ab. Es 
• ist zwar verständlich, daß dem zur Ausübung des Gnaaenrechts beru-

fenen Organ ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt wird, weil 

ein als Korrektiv zu im Rechtsweg nicht mehr abänderbaren Strafen 

eingerichtetes Instrument die Möglichkeit eröffnen soll, auf be­

sondere, im vorhinein nicht konkretisierbare und daher von der 

Rechtsordnung nicht erfaBte Umstände Bedacht zu nehmen. 
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nu ndeska mmer jü rA rllelter 1.1 "d A ngeslef/le 

soweit in Angelegenheiten, die in die Vollziehung eines Landes 

fallen, die betreffende Landesregieru~g zuständig wird, ist dies 

durch den föderalistisch bestimmten Aufbau der Bundesverfassung 

vorgegeben. Daß dadurch neun Organe in Ausübung des Gnadenwesens 

tätig sein werden, erscheint vertretbar, weil jede Landesregierung 

für die in Vollziehung dieses Landes fallenden Angelegenheiten als 

oberstes Organ zuständig wird und damit eine einheitliche Ausübung 

des Rechtsinstruments in all diesen Landesangelegenheiten erwartet 

werden kann. 

soweit es sich jedoch um die Ausübung des Gnadenrechts in Angele­

genheiten, die in die Vollziehung des Bundes fallen, handelt, ist 

nach dem Entwurf der jeweilige Ressortminister zuständig. Das mag 

garantieren, daß die Ausübung des Gnadenrechts zumindest im glei­

chen Ressort einheitlich ausgeübt wird. Es darf auch erwartet wer­

den, daß der zuständige Ressortminister das Gnadenrecht hinsicht­

lich verhängter Strafen, die die Herbeiführung des Erfolges der in 

seiner Verantwortlichkeit liegenden Agenden sichern sollen, mit 

Sorgfalt ausüben wird. 

Dennoch fällt damit die Ausübung des Gnadenrechts in Bundesangele­

genheiten in die jeweilige Zuständigkeit verschiedener oberster 

OrgaQe. Das könnte - wenn auch bezüglich unterschiedlicher Verwal­

tungsagenden wie zB Arbeitnehmerschutz, Umweltschutz oder Straßen­

verkehrsrecht ~ zu einer differenzierten Gnadenpraxis führen. Auch 

bei Fehlen eines Rechtsanspruchs auf das Gnadenrecht ist jedoch 

ein weitreichender Ermessensspielraum gleichheitskonform auszu­

schöpfen. 

Die Bundesarbeitskammer greift daher den Vorschlag der Kammer für 

Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich auf, die Bundesregie­

r~ng möge in Richtlinien objektivierbare Voraussetzungen wie zB 

erstmalige Gesetzesübertretung durch den Betroffenen, nachträgli­

che schadensgutmachung durch tätige Reue u~w festlegen, um für die 

einheitliche Ausübung des Gnadenrechts durch die einzelnen Res­

sortrninister sorge zu tragen. Auch die Einladung an bestimmte In-
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lllll,de.<knmmerfür':lr!,eilcr und Angestl'iltc: 

stitutionen zur Stellungnahme zu Gnadenanträgen - auf 'dem Gebiet 

des Arbeitnehmerschutzes wird dazu an die Arbeitsinspektorate und 

die Kammern für Arbeiter und Angestellte gedacht - soll im Gnaden­

rechtsverfahren vorgesehen werden. 

Der Präsident: Der Direktor:. 

Mag Heinz Vogler 

\' .' 
'.' 

-, . 
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